
Fabian Frommelt

heitsreste» des Volkes. Von den vormaligen Bindungen und Beschrän-
kungen der Reichsverfassung befreit, nutze Fürst Johann I. seine neue
Stellung als «unumschränkter Gesetzgeber» und «niemandem verant-
wortlich[er]» «Souverain» zur Beseitigung der bestehenden Repräsenta-

tions- und Partizipationsrechte der Untertanen, worin Rheinberger eine
«Verletzung des Völkerrechts»" erblickte.'! Dass der Amtsbote die Ver-
antwortung für die scharf kritisierten Zustände in Verwaltung und
Staatsfinanzierung nicht dem «edelsten und hochherzigsten Fürsten»
anlastete, sondern dessen Kommissar Georg Hauer und Landvogt Josef

Schuppler, entsprach dem Usus unter den gegebenen absolutistischen
Verhältnissen.

Rheinberger sprach die Souveränität nicht nur dem Fürsten zu,
sondern auch dem Staat. Ob er darauf abstellte, der Fürst sei nur inso-

fern Träger der Souveränität, als er den Staat verkörpere, wird nicht

deutlich. Unbesehen des im Begriff der «Staatssouveränität» steckenden

Potenzials, den Gegensatz zwischen Volks- und Fürstensouveränität zu
überwinden,!? stand bei Rheinberger die Ablehnung des mit der Souve-

ränität eingezogenen Reformabsolutismus im Vordergrund.
Die erste Darstellung der Weiterentwicklung bis zum Wiener Kon-

gress 1814/15 findet sich in Peter Kaisers (1793-1864) umfangreicher

«Geschichte des Fürstenthums Liechtenstein» (1847).!® Dieses Werk des

Liberalen Kaiser — des «Historiker[s] der Volksgeschichte als Alternative
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